
Der Geschäftsordnungsausschuß hat dies beschlossen und 
bittet Sie, seiner Auslegung, daß die absolute Mehrheit von 
201 Stimmen notwendig für die Abwahl eines Ministers ist, zuzu
stimmen. - Danke.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Ich frage Sie jetzt: Wer ist bereit, dieser Auslegung 
des Ausschusses für Wahlprüfung, Geschäftsordnung, Immunität 
zuzustimmen? Ich bitte um das Handzeichen. - Danke schön. Wer 
ist anderer Meinung? - Danke schön. Wer enthält sich der Stimme? 
- Damit ist dieser Auslegung mit Mehrheit zugestimmt.

Wir können uns wieder den Zetteln zuwenden. Ich will es noch 
einmal sagen: Auf diesen Zetteln steht: Abberufung des Innen
ministers. Damit ist gekennzeichnet, worum es geht. Darunter 
steht ein Ja und ein Nein. Wer mit Ja stimmt, macht das Kreuz 
hinter dem Ja, wer mit Nein stimmt, macht es hinter dem Nein. 
Wer einen leeren Zettel abgibt, enthält sich der Stimme. Wenn 
etwas anderes verzeichnet ist oder mehrere Einträge vorhanden 
sind, ist der Zettel ungültig. Ich bitte sie nun, sich ihre Stimmzet
tel zu holen und in die Kabinen zu gehen. Die Stimmzettel sind 
dann hier vorn einzuwerfen.

(Dr. Meisel, Bündnis 90/Grüne: Es ist ein unklarer Punkt an 
dieser Sache. Es handelt sich einmal um die Abberufung.)

,Diesen Punkt habe ich vorhin erklärt. Dieser vorhergehende 
l'ext ist de facto die Begründung zu diesem Satz. Anders können 
wir es nicht interpretieren, weil wir jetzt einen wahlähnlichen 
Vorgang daraus machen wollen.

(Dr. Meisel, Bündnis 90/Grüne: Gut, aber dieser Text liegt der 
Volkskammer ebenfalls vor und bedarf der einfachen Mehrheit 
zur Annahme.)

Nein, dieser Text ist nicht anders zu interpretieren.

(Dr. Meisel, Bündnis 90/Grüne: Mit Ausnahme des letzten 
Halbsatzes liegt dieser Text der Volkskammer vor.)

Ja, und er ist auch die Begründung für diese Entscheidung. So 
ist es. Bitte schön, wir kommen zur Abstimmung.

Ich bitte, die Abstimmung einzustellen. Sie muß wiederholt wer
den. Es wurde keine Namensliste geführt. Ich bitte die Abgeordne
ten, hereinzukommen. Wir müssen diese Abstimmung noch verta
gen. Wir verhandeln weiter. - Die Sache ist nicht weiter dramatisch.

(Die Ausführungen des Präsidenten waren am Platz des Ste
nografen auf Grund der Unruhe im Saal nicht zu verstehen.)

—Also  meine Damen und Herren Abgeordnete! Sie können sich 
darauf verlassen, es werden jetzt erstens Namenslisten daliegen, 
wo jeder Abgeordnete, nachdem er seinen Ausweis gezeigt hat, 
seinen Namenszettel bekommt, und da ein Kreuz gemacht wird. 
Und es wird zweitens auch andere Zettel geben. Es lohnt also 
nicht, wenn irgend jemand seinen Zettel noch aufhebt. Er kann 
ihn auch zerreißen. Das ist egal. Sie bekommen neue Zettel. Diese 
werden sich von den Zetteln, die wir hier haben, unterscheiden.

Ich möchte jetzt gerne weiterverhandeln. Ich rufe den zusätz
lich auf genommenen Tagesordnungspunkt auf:

Beschlußempfehlung des Zeitweiligen Prüfungsaus
schusses zum Antrag entsprechend § 52 der Geschäftsord
nung der Volkskammer vom 12. Juli 1990
(Drucksache Nr. 220 a).

Ich bitte den Vertreter des Zeitweiligen Prüfungsausschusses, 
uns diese Vorlage zu begründen.

Hildebrand, Berichterstatter des Zeitweiligen Prüfungsaus
schusses:

Herr Präsident! Verehrte Abgeordente! Der Prüfungsaus
schuß hat mit einer Stimmenthaltung dem Antrag Drucksache

Nr. 220 in der vorliegenden Form nicht zugestimmt. Wir bringen 
stattdessen eine modifizierte und differenzierte Form, die 
Drucksache Nr. 220 a, ein.

Der ursprüngliche Antrag lautet:

“Nur Abgeordnete der Volkskammer, deren Aktenprüfung 
ergeben hat, daß sie nicht mit bzw. für das Ministerium der 
Staatssicherheit gearbeitet haben, werden nach Artikel 42 a 
Absatz 1 des Einigungsvertrages in den 11. Deutschen Bun
destag entsandt.“

Eine Bemerkung dazu: In dem ursprünglichen Antrag ist ver
mutlich ein Druckfehler. Es muß dort nicht heißen: Artikel32, 
sondern Artikel 42.

Der von uns vorgeschlagene Beschlußentwurf hat nun folgen
den Wortlaut:

„Nur die Abgeordneten der Volkskammer, welche die erste 
Sicherheitsüberprüfung absolviert haben und deren Nomi
nierung durch den Zeitweiligen Prüfungsausschuß nicht 
beanstandet worden ist, werden nach Artikel 42 a des Eini
gungsvertrages in den 11. Deutschen Bundestag entsandt. 
In diesem Zusammenhang werden verpflichtet erstens die 
Fraktionsvorsitzenden, festzustellen, welche der in Frage 
kommenden Volkskammerabgeordneten die erste Sicher
heitsüberprüfung nicht absolviert haben und dies dem Prä
sidium der Volkskammer mitzuteilen.

Zweitens wird verpflichtet der Zeitweilige Prüfungsaus
schuß, die Fraktionsvorsitzenden über die ihre Fraktion be
treffenden Empfehlungen zu informieren.

Drittens werden verpflichtet die Fraktionsvorsitzenden, 
den Vorschlag ihrer jeweiligen Fraktion hinsichtlich der 
Einhaltung dieses Volkskammerbeschlusses zu kontrollie
ren und gegebenenfalls die Korrektur des Vorschlages zu 
veranlassen.“

Ich nenne nun die Gründe für diese Veränderung. Erstens: 
Der Arbeitsauftrag des Zeitweiligen Prüfungsausschusses ist 
mit dem Volkskammerbeschluß über Drucksache 5 vom 12.4. 
1990 determiniert und Ihnen bekannt. Der ursprüngliche Antrag 
- Drucksache 220 - geht über den Arbeitsauftrag des Prüfungs
ausschusses hinaus. Der Antrag dieser Drucksache 220 erweitert 
mit seiner pauschalen Formulierung den Kreis der in Frage kom
menden Abgeordeten.

Zweitens: Um den Beschlußentwurf mit der entsprechenden 
Forderung des Einigungsvertrages - Artikel 42 Absatz 1 - in Ein
klang zu bringen, sind in den Realisierungsvorgang des Be
schlusses die Fraktionsvorsitzenden einzubeziehen.

Wir bitten Sie, die Abgeordneten aller Fraktionen, diesem Ih
nen jetzt vorliegenden Beschlußentwurf zuzustimmen. Gleich
zeitig ist es aus technischen Gründen erforderlich, den Termin 
für die endgültige Benennung der in den Deutschen Bundestag 
zu entsendenden Abgeordneten zu verschieben und auf den
2.10.1990 festzusetzen. - Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Ich danke schön. Das letztere verstehe ich als Empfehlung an 
das Präsidium, das bei seiner Planung zu berücksichtigen. Das 
ist jetzt nicht Gegenstand des Beschlusses. Wird dazu das Wort 
gewünscht?

Wolf (CDU/DA):

Ich habe nur eine Frage, ob die Abgeordneten, die ins Europa
parlament zu delegieren sind, hier nicht gleich mit einbezogen 
werden können.
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